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B & U vor ach r i f t e n 

ßUm Beba~8p18n 
für das Gebiet " Kuhäcker " 
entspreO"hend d.m Lageplan d.es 
}i:ata.ateramtB, Kalltal v. 21.9./2.10.54 

Der Gemeinderat hat am 13.10.1954 auf Grund der §§ 7 bie 9 des 
Aufbau.geast..zes v. 18.8.46 (ReC.1U.S.127) folsende liauvorscnriften 
erlassen", 

§ 1 ,Art und stttllung ,der Gebäude 

(1) In dem llaUEebiet dü.rr.n - sbge;,Jehen von kleineren [iebe'ngeb,~i.uden -
nur GGbä.ude eratell t werden, .... lohe sussciüießlich zum ';' o4nen b~stimri1t 
sind. . 

(2) Für die Stellung >.md ]'1r8tric~tUllS' der 'einzelnen ~biiude gelten die 
Einzeichnungen und Einsolttiebe 1m Lagel;lan':vom 2'J.9.1954 - blau geän~rt 

am 2.10.1954 - und im Bebau\Ulgsvo:rechlag'der, ?:U.rttember.'gisch,n ITe.il!UJti;l."e 
G.mb.U. vom· 20. Juli 1954 a18 lliohtlinien. " 

§ 2 DäGher und !ufbaut~~ 

(1,) Die }~aupte;eb1iude sind m1. toSatteld~chern zu vOTsehen, deren l:eigung 
bei zwelstookiger 13ebauung35 bis 36 betrsgen muß. 

§ 3 Abstände und ~rabQl'l,gebäude 
'I 

(1) Die Vordergebäude müssen an d.n Nebenseilten Grenzabatände von 
wenigstens },oo m erhalten. Die SuJIme dftr Abstände: der Gebäude von 
d.en 391tlichen EigentUJftsgrenzen muss mindes-tens 6 m betragen. :sei 
mehreren Gebä.uden auf einem Grundstück muss; der seitliche .A'bstand 
4el· GebJuda voneinander .weltnigatene 6 lIlt die SUttlm~ der IJ ei tlichun 
Gl"enz- und Gebliudeab'stände sovielmal 6, m b~traeen,wie Gebiiude auf, 
a •• Grundstück errichtet werden.' 

(2) \fterden die Gebäude mit· der Fi.strichtUl'18' l!Hlnki-.oht zur strasse ge
stellt, 80 kann die Baugenehmigungsbeh<5rde eine Erhöhung der ~1ndest
gr8j),zabstii.nde' bis ~u, , III und der Summe a-er ae1t~jqben Ab3t~ndlil bis zu 
10 m verl,angan. 

(3) Nebengebäude bis zu 25 q~ Grun.dfliiehe und 4 111 .Oeeamthöh~ können 
als Anbauten oder freistehende Gebäude unter Be8c~tung d$s Art. 69 
BauO. in einem der seitlicMn Greuzabstände an d'~ F.lgentwnsgrense 
zugelasaen ~ard.en. Ist mit der spiiteren hrt"lehtun~r darartij"er Neben-
"~ebäude zu reoan.n. BO ist ihr. voraussiohtliche Stellung und Form 
1Ji elen lhl~Qlluoh.vl.;nen der Hauptpbäude wenißstena i. IDnrias anBu.
geben. AUBser4es ist ~ln 80lches Kebengebäude BO zu gestalt.en, daS 
auf dem, Naohbsl"grundstüok ein ähnliches BauwQ$en engebaut werden 
kann. I~t.n derartiger Bau .uf 4em 1fechbargl1W-dstück sohon vorhan
den, so muß der Neubäu mit d1ftaem eiR. hs.rmol'liacn~ Einh6!i t b11drm. 

s ~ Gebii.udelängen und~bäudegT.uppan 

(1) Einzelwohnhäuser sollen in der Regel nicht unter 10 m Frontl,~ge 
an der Straße haben und im Grundriss ein 1.ngg'iJ~trecktßs Rechteok 
bilden. Abweichen.d von § , Abs. 1 sind Gebäudegruppen {Doppel- oder 
Reihenhrluaer) bis zu einer Gfta8J1'ltlänge von ,0 .w ßs""tattet, aoi'ern 
sie ~~ußal'11ch e1nhe1 tlich gGstal tet und gleidhzei tig tlusgcführt w"e:t-
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. den'; sie Gelten dSlUl fiiI.· die Sarechn:ung der AbstandsJll8,ße als ein 
-Gebäude. 1~ den im Bebauungaplan oder Bebauungsvorscblag <1 1 Aba.2) 
vorgesehenen Stollen iet die ErutellU1'l8 soleher Gruppen vorge
schrieben. 

§ 5 Gebaudeböhe und Stockwerks zahl 

( 1) "['ie Geb1:i.udehöhe, VOJl'l 'na ti:.U'lichen ~ldnde bis zur Ob~rkante der 
Dachrinne €smes.;:.en, darf beizwaistock1gen Geb:iu-den höchs tens 6,50 m 
betragen. AnßerdeJll 1st das Gelände ao .... lt aufzufüllen und die Auf
füllung so zu verziehen, daß die ~ndgUltige Gebiiudeb?lhe nirgends 
mahr als 6 m b9trägt. B1erbei sind dili Gebäudeverh~ltnisue der Nachbargrund
stücke zu b!1trUckaichtigen. La3s~n sich diese: Maße in steilem Gelinde 
nur schwer einh.alten, so können von 4er .BauB'ellehmlb~sbehärde im 
Einselfall Abv,clchungsu zug-elasaen werd$n. 

(2) Ftir die zulässige Zahl der Stockwerke ißt der Einschrieb 1m LaGe<> 
plan vom 21.9./2.10.54 maßgebend. 

§ 6 Gestal t\U1g 

(1) Die _Außensxi ten der Gebäude sind zu verputzen oder zu 'libar
schlä.mmen. Auffallende l'arben sind zu vermeiden. F~Lr die Sockel sol
len :Natursteita verwendet werden. FJir die Dachdeckung sind .Biber": 
8chw~e oder FalßpfBntlea (möglichst engobiart) vorgeschrGiben. Die 
Fenster müßen wenigstens tine Querapros&G erhalten. ~'faagrec:t1t6 
Kämpfer sind nicht zu~las~ert. 

§ 7 Einfriedigungen 

Die E1ntriedigungon der Grundstücke an öffentlichen Straßen und 
Wegen sind naoh Lien Richtlinien der Rsue;enehmigungsbehörde einheit
lich zu «,$stalten. Sie sollen als einfa()he Holzsäune (Latt~nzu.une) 
oder aus li.of..:en aUB bodenstandigen Sträuchern hinter etwa 10 Oll 

hohen Stein.einfa.sunsen (sopn. Rabat;tateine, keine Sookelmauern) 
hergest",llt werden. Die Verwendung TOn Eisen. mit Ausnahme von Draht
gefläoht an den nicbt an die Straßen g~nzenden Grundstiickssaiten, 
ist ~ulä8u1g. Dia Gesamthäb-E! der Einfriedigungen darf' nicht mehr 
al. 1.20 • betragen. 

Voratebende iauvorachr1ft •• wl.U"Cl4tn im Rahmen des Bebau\lrl,g-s
.I)laaa vom Landr;ft tsut LeOJ1be.rg: ai t ErlaS vom 28.5.1955 NI". VI 
- 5005 pnehmigt. ti t eier ßskaJmtmaehung dar Gellebmi&Uftg aind 
s1 ... 2.6.1955 in Kratt .,.treten. 

Höt'1ngen., 22. Juni 1955 
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FOr die blaue A1f"B~iYfs4 
Kamtal, den ... : .ft ........ : .. 
Katasteramt: _~;('?_!. -.! ~ .. ... ... _-

V,rm. Amlmlll'l /t 

I 

GoftrtItI und mit Vorbehalt li1If R5: bi9s~I: 
Kornbli, den ... 2.1... ........... . 

KATASTERAMT :n~~~.!.".!tn • . t! • ."...-
Vl rm. AmbnaM 
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